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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1990

Norm

ArbVG §59

Rechtssatz

Die Betriebsratswahl ist anfechtbar, wenn die Wahl eines (für Arbeiter und Angestellte) gemeinsamen Betriebsrates

nicht in Gruppenversammlungen in getrennten Abstimmungen die Bildung eines gemeinsamen Betriebsrates mit einer

Mehrheit von zwei Dritteln der für die Wahl des jeweiligen Gruppenbetriebsrates aktiv Wahlberechtigten (also nicht

bloß der abgegebenen Stimmen) beschlossen wurde; der Umstand, daß die angekündigte Wahl eines gemeinsamen

Betriebsrates von den Teilnehmern an der gemeinsamen Betriebsversammlung widerspruchslos hingenommen

wurde, ändert an der Anfechtbarkeit der Wahl nichts.
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Vgl auch; Beisatz: § 48 ASGG (T1)
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